
A  u  s  z  u  g 
aus dem 

P  A  U  S  C  H  A  L  V  E  R  T  R  A  G 
zum Gesamtvertrag   

zwischen der GEMA und dem  
Deutschen Olympischen Sportbund 

 
gültig ab 1. Januar 2020 

 

 

1. Vertragslaufzeit  

(1) Der Pauschalvertrag wird für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2023 geschlossen und endet 

automatisch ohne, dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.  

(2) Sofern ein Landessportbund während der Laufzeit des Pauschalvertrages aus dem Kreis der 

Berechtigten ausscheidet, wird die Vergütung für den jeweiligen Abrechnungszeitraum nur 

anteilig berechnet. 

(3) Kommt eine Vertragspartei ihren Verpflichtungen aus dem Pauschalvertrag nicht nach, ist die 

jeweils andere Vertragspartei nach vorangegangener Mahnung mit angemessener 

Nachfristsetzung berechtigt, den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum jeweils 

nächsten Monatsende zu kündigen.  

(4) Der Pauschalvertrag kann von jedem Vertragspartner aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der 

Kündigungsfrist gekündigt werden.  

 

2. Berechtigte  

Der Pauschalvertrag wird für folgende Landessportbünde des Deutschen Olympischen Sportbundes 

e.V. und deren Mitglieder geschlossen:  

• Landessportverband Baden-Württemberg  

- Badischer Sportbund (Nord)  

- BadischerSportbundFreiburg  

- Württembergischer Landessportbund  

• Bayerischer Landes-Sportverband  

• LandessportbundBerlin  

• Landessportbund Brandenburg  

• Landessportbund Bremen  

• Hamburger Sportbund  

• Landessportbund Hessen  

• Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern  

• Landessportbund Niedersachsen  

• Landessportbund Nordrhein-Westfalen  

• Landessportbund Rheinland-Pfalz  

• Landessportverband für das Saarland  

• Landessportbund Sachsen  

• Landessportbund Sachsen-Anhalt  

• Landessportverband Schleswig-Holstein  

• Landessportbund Thüringen  



3. Vergütung und Zahlungsmodalitäten  

Der Deutsche Olympische Sportbund e.V. zahlt zur Abgeltung der unter Ziffer 3. aufgeführten 

Musiknutzungen der Berechtigten nach Ziffer 2 eine Pauschale je Mitgliedschaft.  

 

4. Abgegoltene Musiknutzungen  

folgende Musiknutzungen der Berechtigten sind durch Zahlung der Vergütung abgegolten:  

a) Jahres- und Monatsversammlungen   

b) Vortragsabende  

c) Weihnachtsfeiern oder Jahres- bzw. Saisonabschlussfeiern ohne Tanz  

d) Festzüge bei Sportfesten mit Spielmannszügen  

e) Festakte bei offiziellen Gelegenheiten  

f) Totenfeiern  

g) Faschingsveranstaltungen der Jugendabteilungen, an denen nur jugendliche Mitglieder und 

Kinder, ggf. mit Begleitpersonen (z.B. Eltern), dieser Abteilungen teilnehmen und für die kein 

Eintritt verlangt wird. 

h) Elternabende der Jugendgruppen ohne Tanz  

i) Training und Wettbewerbe solcher Sportdisziplinen, bei denen Musik integrierter Bestandteil 

ist. Dies gilt ausschließlich bei Wettbewerben von Amateursportlern mit bis zu 1.000 

Besuchern. Der DOSB lässt uns hier nach Vertragsabschluss eine Liste der entsprechenden 

Sportarten zukommen.  

j) Wiedergabe von Hörfunksendungen, Fernsehsendungen und Tonträgern ohne 

Veranstaltungscharakter zur vereinsinternen Nutzung in nicht bewirtschafteten Räumen, die 

nur Vereinsmitgliedern zugänglich sind. Als bewirtschaftet gelten Räume, wenn hier für eine 

Erlaubnis (Konzession) erforderlich ist. Ein Raum ist auch dann bewirtschaftet, wenn keine 

Konzession erforderlich ist, jedoch der Verkauf von Getränken und Speisen stattfindet.  

k) Musiknutzungen auf den Internetseiten der Landessportbünde und Sportvereine, in denen 

diese über ihre Veranstaltungen berichten.  

l) Sport- und Spielfeste, sofern nicht noch erhebliche andere Aktivitäten bestehen. Nicht 

abgegolten sind hier Shows und Galas mit Eintrittsgeld. 

m) Musiknutzungen zur Vorführung einer Sportart (z.B. Aerobic, Jazzdance) anlässlich einer 

Präsentations-Veranstaltung der Vereinsangebote zur Mitgliederwerbung.  

n) Kurse im vereinsinternen Trainingsbereich bei denen ausschließlich Vereinsmitglieder 

teilnehmen und dafür keine zusätzliche Kursgebühr erhoben wird sowie die Teilnahme am 

Probetraining (max. 3). Nicht abgegolten sind Kurse, an denen Personen teilnehmen, die nur 

um den Kurs zu besuchen, eine Mitgliedschaft im Verein eingegangen sind (z.B. befristete 

Kurzmitgliedschaften bis zu 6 Monaten Dauer). Die Regelung Lit. n) findet keine Anwendung 

auf Sportvereine, die lediglich ein Fitnessstudio betreiben, aber keine Fachabteilungen 

unterhalten.  

o) Musiknutzungen bei der Aus- und Fortbildung in Sportbildungswerken und in Bildungswerken 

der Landessportbünde, wenn Fernseher, Radio und Tonträger ausschließlich zur Schulung 

eingesetzt werden.  

p) Musikalische Umrahmungen bei Sportveranstaltungen (sogenannte "Pausenmusik"), jedoch 

ausschließlich bei Amateurveranstaltungen mit bis zu 1.000 Besuchern.  

 

5. Verhandlungen über die Fortsetzung des Pauschalvertrages  

Die Parteien vereinbaren, im 1. Quartal 2023 über die Fortsetzung dieses Pauschalvertrages nach 

Ablauf des Jahres 2023 zu verhandeln.  



 

6. Allgemeine Bestimmungen  

 

(1) Dieser Pauschalvertrag ersetzt die Zusatzvereinbarung vom Nr. 3 vom 20.10.2016/ 02.11.2016. 

(2) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.  

(3) Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrages bedürfen für ihre 

Rechtswirksamkeit der Schriftform.  

(4) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht 

durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll 

hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden.  

(5) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass bei der Angemessenheitsregelung gem. der 

Vergütungssätze U-V / M-V Abschnitt VA alle zutreffenden tariflichen oder gesamtvertraglichen 

Nachlässe eingeräumt werden. Auf die Vergütungen nach der Angemessenheitsregelung nach 

Buchstabe B werden keinerlei Nachlässe eingeräumt und keine Zuschläge berechnet.  

(6) Bei Veranstaltungen mit sog. Arrangement-Preisen (= im Kartenpreis inkludiertes Essen) besteht 

Einigkeit darüber, dass als Berechnungsgrundlage 1/3 des Kartenpreises als tarifliches 

Eintrittsgeld herangezogen wird.  

(7) Bei erstmaligen Verstößen gegen die Anmeldepflichten werden keine Kontrollkosten erhoben. 

 

Entnommen: https://www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/gema/ 

 

 

https://www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/gema/

